
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
1. Für die Reparaturarbeiten an der Accumer Mühle werden Mittel in Höhe von 25.000 

Euro nach § 117 Abs. 1 i.V.m. § 89 NKomVG überplanmäßig bereitgestellt. 
 
2. Für die Reparatur des Zauns bei der Sportanlage Klosterpark werden Mittel in Höhe 

von 26.000 Euro nach § 117 Abs. 1 i.V.m. § 89 NKomVG überplanmäßig bereitgestellt. 
 


